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Pfarrer A. Böild, Zürich 2. i Art. Iastitat Drell Jäßfli, Zürich.

^ a»s«à»prà pro Jlo-ip-irrUl»-Z«ü»
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Der u»s«r«r Vrîgkualartìàl ist rulr unter <k)^;«l leuangade gestattet.

Einladung
Zur XV. Schweizerischen Armenpflegcr-Konferenz aus Montag, den 9. Oktober

1922, vormittags Punkt Illsth Uhr, im Rathanssaal in Frauenseld.

T r a k t a n d en:
1. Eröffnung des Präsidenten der ständigen Kommission.
2. Bestellung des Tagesbureaus und Ansprache des Tagespräsidenten.
3. Arbeitslosenfürsorge. Referenten: Dr. W. Frey, Chdfsekretär der frei¬

willigen und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich, und Zentralfür-
sorgeiekretär Adank, St. Gallen.
Diskussion.
Rechnung Pro 1992t und Revisionsbericht,

ll. Allfälliges.
Mit Rücksicht auf das zur Behandlung gelangende Thema über eine der

brennendsten Fragen im Schweizerland erwarten wir recht zählreiche Beteiligung
und hoffen io auch unserseits etwas zum Abbau der Arbeitslosenfürjorge
beitragen zu können.

Hochachtungsvoll!

Für die ständige .Kommission:
Der Präsident: Armeninspektor Keller, Basel.
Der Aktuar: A. Wild, Pfarrer, Zürich 2, Stockerstr. 41.

Nach Schluß der Konferenz findet ein gemeinsames Mittagessen im Hotel
Bahnhos statt. Anmeldungen hie fllr sind dem Aktuar bis
s v ä t e st e n s den 7. O k t o b e r e i n z u r e : ch e n.

Die Jugendfürsorge der Dorrnundschastsbehörde Basel
und ihre Beziehungen zu den Arrnenbehörden.

Bortrag von L. Bentz, Sekretär der Vormundschaftsbehörde Baselstadt,
gehalten am 7. Dezember 1921 in der Zentralkommission für Armenpflege und

soziale Fürsorge in Basel

(Schluß.)

Ueber die Schwierigkeiten der Finanzierung von
Versorgungen brauche ich hier nicht besonders zu reden. Sie fallen in den wenigen
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Fälle», ii> denen Arinerrbehörden selbst die Versorgung beantragen, weg. Maßgebend

ist im übrigen § 48 E.G. Dadurch ist bei Kantonsbürgern die Kostenübernah-
ine bei Ztvangsversorgung durch die Basler Biirgergemeinden gesetzlich festgelegt,
bei Nichtkantonsbürgern bestaird scholl vor dem Konkordat betreffend wohnört-
liche Unterstützung die Möglichkeit einer teilweisen Kostenübernahme durch den

Wohirsitzkanton Bafel. Unabgeklärt ist nun freilich bei Bürgern von Konkordatskantonen,

ob eine von der Vorniundschaftsbehörde beschlossene Veiporgnng unbedingt

von der allgemeinen Armenpflege in Perbindung mit der Heimat finanziert

werden muß, und ob bei Meinungsverschiedenheiten gemäß ß 48 E.G. das

Iustizdepartement auch gegenüber der allgemeinen Armenpflege Rekurs! nstanz
bleibt hinsichtlich der Kostendeckung.

Aber, so werden Sie sagen, dieses Verfahren zum Schutze der Kinder, die

Beschlußfassung durch den Vormundschaftsrat, dauert doch viel zu lange! Bis
dieser zusammentritt und bis iein Beschluß rechtskräftig ist, kann ein Kind an
Leib lind Seele verderben. Den» ist dadurch vorgebeugt, daß gemäß 8 49 E.G.
durch Verfügung des Vorstehers der V. B. ein Kind schon vor dem Beschluß des

Vormundschaftsrats v o r s o r g Ii ch den Eltern weggenommen werden kann,
sogar, wenn Gefahr im Verzug ist, vor Anhörung des Inhabers der elterlichen
Gewalt. Von dieser Befugnis darf nur maßvoll Gebrauch gemacht werden. Zie
ist aber eine wesentliche Hilfe bei Gefährdung in sexueller Beziehung oder bei

Mißhandlung.
Die Dauer der Wegnahme und der Zwan gsversorgung

der Kinder gibt oft zu schweren Auseinandersetzungen Anlaß. Eigenmächtiges
Eingreifen der Eltern ist unstatthaft und kann strafrechtlich geahndet werden.
Stellen die Eltern ein (besuch um Rückgabe, so ist zu prüfen, ob die Verhältnisse
wesentlich bessere sind, als fie,zur Zeit des Wegnahmebeschlusfes waren. Sie Frist
seit dem Wegnahmebeschluß wird natürlich keine allznkurze fein dürfen, damit
auf das (besuch eingetreten werden kann. Wir sind aber der Anficht, daß kein
Beschluß unabänderlich ist und daß, wenn es nicht zum Nachteil des Kindes ist,
der Beschluß aufgehoben, oder z. B. eine Austaltsversorgnng in Familienversorgung

oder Heimgabe unter Schutzaufsicht umgewandelt werden kann. Eine
besondere Rücksicht verdienen freilich die Verträge mit Anstalten. Die Frage der
Rückgabe spielt bekanntlich gerade auch bei freiwilligen Versorgungen eine
verhängnisvolle Rolle, sei es, daß die Versorgung durch die.V.B. selbst oder irgend
eine Armenbehörde oder eine andere Fürsorgeinstitution durchgeführt worden
sb Es muß betont werden, daß schriftliche Abmachungen zwischen den Fnhabern

der elterlichen Gewalt und den versorgenden Institutionen über eine bestimmte
Dauer der Versorgung bei einem ernstlichen Widerruf duch die Eltern (resp.
Inhaber der elterlichen Gewalt) keine Gültigkeit haben H Ich halte es Persönlich
auch immer so, daß ich bei freiwilligen Versorgungen eine schriftliche Erklärung
der Eltern verlange, befriste aber die Dauer gewöhnlich nicht oder höchstens durch
ein Mindestmaß von etwa l Fahr, da das Begehren auf Festlegung auf eine
lange Zeit oft nur unnötigen Widerstand hervorruft. Ist bei einem Riickgabe-
begehren der Zweck der Versorgung nicht erreicht, und ist durch die Rückgabe eine
Gefährdung und Verwahrlosung des Kindes sicher voraussetzen, so ist unter allen
Umständen für die Vermittler der freiwilligen Versorgung die Möglichkeit
gegeben, ja ist es ihre Pflicht, den Vormundschaftsrat um Sicherung der Versorgung
durch einen Zwangsversorgungsbeschluß gemäß Art. 284 Z.G.B, anzugehen. Fcb
möchte dies ausdrücklich betonen, damit nicht Kinder in schädliche und mißliche

*) W im Vertrag für den Fall vorzeitiger Heimnahme eine Entschädigung vorgesehen,

so können sich die Eltern natürlich dieser Forderung nicht entziehen.
'



Nerältuisje zuriickgogeven werden, m der Annahme, das', vom Vormnndschaftsrat
ja doch keine Hilfe zu er>t>arten sei. Immerhin ist es gerade in solchen Fällen für
den Vormundschaftsrat oft ganz deiondero schiver, zu entscheiden, da meist die

Eltern schon längere Zeit die Fähigkeit, minder zu erziehen, gar nicht erweisen

konnten, billigerweise oder nicht unter allen Umständen die Verhältnisse vor der

Versorgung zur Begründung der Zwangsveriorguug dienen können. Hier ist bei

Informationen ganz besondere darauf zu .achten, aus welcher Zeit die Beobachtungen

über dar- Verhalten von Eltern stammen und ob nickt frühere Borkommnisse

immer wieder den dienten nachgetragen werden und das Urteil der Nachbarn

dauernd beeinflussen, wenn auch eine Besserung eingetreten ist.

Ich habe Sie in aller Uürze auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht,

die bei der Durchführung des Art. M4 I.G.B.entstehen, damit die Zurückhaltung
und das Versagen der V.B. verständlicher wird in Fälleu, wo man ihr Einschreiten
dringlich hielt. Es darf nun aber doch darauf hingewiesen werden, daß die

Statistik von UM Ml Versorgungen ausweist bei AB neu gemeldeten Zollen. Der
Pormundschaftsrat beschlos; UM in El Fällen Zwaugsveriorgung. In direkter
Fürsorge der V.B. befanden sich, abgesehen von den Ämtsmündeln und den in
den kantonalen Anstalten versorgten Ende UM
in Anstalten (freiwillig oder .zwangsweise versorgt) l>1 Rinder und Jugendliche
in Familien auf dem Bande oder in Bohren Ulll

total 17l>

die znm Beil mit ihrer schwierigen Veranlagung immer wieder Besuche und
Beratungen oder einen Wechsel des Pflegeortes nötig machten.

Unter Controlle oder Schutzaufsicht befanden sich Ende UM lAl und außerdem

61 Familien, wobei uns 27 private Fürsorger und Fürsorgerinnen halfen.
Wenn die heutige Besprechung dazu beitragen soll, das; Mißstimmung

zwischen Armenbehörden und V.B. über ihre Anordnungen vermieden wird, so

möchte ich vor allem um zweierlei bitten:
l. das; die Enttäuschung im Einzelfall, die auf beiden Seiten vorkommen

kaun, nicht zu einer lähmenden Resignation führe, als ob es überhaupt nutzlos
sei, bei den bestehenden Bestimmungen oder Verhältnissen nur die V.B. Anträge
zu stellen. Es gilt vielmehr, den Gründen der Differenzen im einzelnen nachzugehen

und üe zu erörtern. Dabei ist -auch darauf hinzuweisen, daß es nicht in
das Belieben des Vorinuudschassrates gestellt ist, einen Versorgungsantrag ans
die Seite zu schieben: H öl E.G. bestimmt: „Ein die Versorgung ablehnender
Entscheid des Vormuudschaftsrats ist endgültig, wen» ihn das Iusti.zdepartement
bestätigt und nicht binnen 14 Tagen nach erfolgter Mitteilung mit Bericht und
Abäuderuugsantrag an den Regierungsrat weiter leitet usw." Dieses Verfahren

wird natürlich nicht angewendet, wenn Anzeigen zu gutdüukender Behandlung

gestellt werden, sondern wenn es sich um begründete Versorgungsanträge
handelt. Es ist zu erwägen, ob nicht bestimmt werden: soll, daß das Iustizdeparle-
ment bei Anträgen von Armenbehördeu gehalten sei, vor seiner Beurteilung
die nochmalige Meinungsäußerung der Anuenbehörde einzuholen.

Mein zweiter Wunsch ist der: Es möchten in. jedem Fall gemeinsam von den
Antragstellern, z. B. den Armenbehördeu, und von der P.B., womöglich aueh
mündlich durch die zuständigen Beamten, die gesetzlichen Voraussetzungen der
Zwangsmaßnahmen geprüft und es möchte die Möglichkeit der Abhilfe im
einzelnen genieinsam beraten werden. Ich zweifle nicht daran, daß eine weitgehende
Verständigung erzielt werden taun, da der gute Wille, richtig zu helfen, auf
beiden Seiten vorhanden ist.
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Ueber den Erfolg der zehnjährigen Arbeit der P.P. M reden ist mir nicht

möglich. Er ist nachweisbar vorhanden', er steht aber zur Hauptsache nicht in

unserer Hand,

In der Diskussion wies der Porsteher der Pornmndich.iftsbehörde, Dr. für.
Paul Meerwein, nach, wie der Erfolg der Maßnahmen durchwegs von einer

innern Zustimmung entweder der Ellern oder der Kinder abhänge und wie bei

andauerndem Widerstand von Eltern und Hindern eilte ersprießliche Förderung
schwer gehemmt werden könne, so daß der Zweck der zwangsweisen Wegnahme
illusorisch werde und die Praris zu Zurückhaltung und Vorsicht in „aussichtslosen"

Fälleu führe. Auf Antrag von Herrn Gschwind, Dekretär der Allgemeinen
Armenpflege, der bei Zwangsmaßnahmen den Gesichtspunkt des Kinderschutzes

gegenüber der Achtung der Elternrechte mehr berücksichtigt wünschte und daraus
hinwies, daß bei rechtzeitiger Wegnahme gerade jüngerer gefährdeter Kinder
deren Widerstand noch nicht zu befürchten sei und die Ersaherziehung Erfolg
verspreche, wurde der Vorstand der ZentralkommipHn beauftragt, zu prüfen, ob nicht
bei einer allfälligen GeüBasrevinon der Vormundschaftsrat durch eine Vertretung

der Armenbehörden zu ergänzen sei.

Vorläufig werden nun die Armenbehörden in den Fällen, in denen sie zwangsweise

Wegnahme beantragt haben, eingeladen, sich noch in der jeweiligen
Verhandlung des Vorinnndschastsrates zu äußern.

Festsetzung eidgenössischer und kantonaler Hinter-
lassenenrenten und deren Abzug am Lohnnachgenutz
der Witwe eines zusolge Betriebsunfalles verstorbenen

Staatsbediensteten (Ausländers).
(Entscheid des Regierungsrates von Baselstadt vom 28. Juni 1921.)

Der Witwe eines zufolge Betriebsunfalles verstorbenett ausländischen
Arbeiters des Basler Gaswerks wurde durch Negierungsratsbeschlnß vont 2,D

September 1929 ein Lohnnachgenuß von 9 Monaten „unter Abzug der Witwen- ünd
Waisenrente" bewilligt. Diesen Beschluß vollzog das Gaswerk in der Weife, daß

es die Rente der schweizerischen NnsallversichermngSanstalt sowie die kantonale,
gemäß Gesetz über die Fürsorge des Staates bei Unfällen nnd Erkrankungen
feiner Bediensteten vom 29. Juni l919 auszurichtende Zniahreute von je 7ä h,

des Rwrmalanfatzes auf den Lohnnachgenuß anrechnete, so daß die Witwe für
diese 3 Monate total nicht mehr erhielt, als den Betrag des vollen Lohnes,
Hiergegen rekurrierte die Witwe an das Danitätsdepartement mit dem Begehren,
es sei ihr der volle Lohnnachgenuß ohne Rücksicht auf die eidgenössische Hinter-
lassenenrente anzuweisen; ferner sei ihr der volle Betrag der kantonalen Zu-
sabrente, nicht nur, wie geschehen, 7k> des normalen Rentenansahes zn bewilligen.

Das Danitätsdspartement wies das erste Begehren ab und trat auf das
zweite Begehren wegen Inkompetenz nicht ein. Im nachfolgenden Rekurs an den

Regierungsrat wiederholte die. Rekurreutin beide Begehren und stellte die dritte
Forderung aus, es sei ihr der Ausfall von 2b r, der eidgenössischen Hinterlasse-
nenrente vom Lanton zn vergüten.

Der Regierungsrat -hat,den Begehren der Rekurreutin keine Folge gegeben
mit nachfolgender Motivierung:

1. In erster Linie ist in formeller Beziehung festzustellen, daß der vorliegende

„Rekurs" hinsichtlich des Umfangs des Lohnnachgenusses als bloßes Wieder-
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